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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Werksausschuss für den Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigung 

N 26.06.2012 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N 03.07.2012 Vorberatung 
Rat Ö 03.07.2012 Entscheidung 

Betreff: 
Gewährung eines internen Darlehens an die Gemeinde Bockhorn zur Finanzierung des Kauf 
des Kommanditanteils der Steinhausen IV GmbH & Co KG 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Die Gemeinde Bockhorn hat mit Schreiben vom 12.06.2012 von der Firma Wehde Wind 
GmbH das Angebot zum Kauf des Eigentumsanteil an der Steinhausen IV GmbH & Co KG 
erhalten. Bei Annahme dieses Kaufangebotes wird die Gemeinde Bockhorn alleinige 
Eigentümerin der o.a. Firma. Als Kaufpreis wurde eine Summe von 500.000 € vereinbart, 
welche den Nominalwert der Steinhausen IV GmbH & Co KG darstellt. 
 
Zur Finanzierung dieses Kaufpreises soll auf die Aufnahme eines Kredites am Kreditmarkt 
verzichtet werden, da ein internes Darlehen die Möglichkeiten 
vorfälligkeitsentschädigungsfreier Sondertilgungen bietet und der Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigung über ausreichend liquide Mittel verfügt. Eine Anlage der liquiden Mittel 
würde Zinseinnahmen von derzeit max. 0,8 % Zinsen bedeuten.  
 
Mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Friesland wurde vorab besprochen, dass ein 
internes Darlehen mit einem Zinssatz von 4,0 % abgeschlossen werden kann. 
 
Die Gesamttilgung der Schuld wird innerhalb von max. 10 Jahren erreicht. Sondertilgungen 
sollen jederzeit möglich sein. 
 
Die liquiden Mittel des Eigenbetriebes betrugen Stand 01.01.2012 rd. 1,1 Mio. €. In der 
Anlage ist eine Modellrechnung angefügt, aus der der mögliche Zins- und Tilgungsverlauf 
sowie die Entwicklung der liquiden Mittel des Eigenbetriebes zu entnehmen ist. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinde Bockhorn wird ein internes Darlehen in Höhe von 500.000 € zu einem Zins 
von 4,0 % mit einem Tilgungszeitraum von max. 10 Jahren gewährt. Die Auszahlung der 



Summe erfolgt nach Übertragung der Eigentumsanteile der Steinhausen IV GmbH & Co KG 
auf die Gemeinde Bockhorn. 
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 
 


